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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt D. Wachsmuth, 
91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach Verein-
barung,  

Anmeldung bei
Reinhard Schiller, 94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte

Kuchta, 13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

BfM

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Erftverband

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30 - 18 Uhr 

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
917 201

Nächste Sprechstunde: 
11. Januar 2010

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: 28 30 oder
01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch 

im Monat 
von 8.30 - 12.00 Uhr 

sowie 13.00 - 15.30 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14 
Anmeldung:

02 28 - 28 08 471

Finanzamt
Sprechstunde des 

Finanzamtes St. Augustin:
Montag, 22. Februar,
8.30 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 15 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25, 

Raum 1.14

Umweltmobil
Mittwoch, 16. Dezember

10.00 - 13.00 Uhr 
Klosterstraße 
(Marktplatz) 

14.30 - 18.00 Uhr 
Pater-Müller-Straße 

Parkplatz am Sportzentrum 
Info : 0 22 41 / 30 61 46

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
jeden Dienstag ab 14 Uhr
Reginahof, Bahnhofstraße
25, Eingang C, 1. Etage,

Zimmer 1.14,  
Anmeldung: 

02 28 - 94 93 09-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Freitag, 5. März,
10 - 13 Uhr 

Siebengebirgsring 
Parkplatz am Sportzentrum

15 - 19 Uhr 
Klosterstraße (Marktplatz)

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Für die Durchführung der Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten bleibt das Hallenfreizeitbad 
bis Dienstag, 8. Januar 2010, geschlossen.

Die Sauna bleibt wie folgt geöffnet (bis 8.1.2010):

Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

An folgenden Tagen bleibt die Sauna geschlossen:
Donnerstag: 24.12.2009 Heiligabend
Freitag: 25.12.2009 1. Weihnachtstag
Samstag: 26.12.2009 2. Weihnachtstag
Donnerstag: 31.12.2009 Silvester
Freitag: 01.01.2010 Neujahr

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, 917 - 490
Kindertreff (8-13 Jahre) :Montag - Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Jugendtreff (ab 14 Jahre): unterschiedliche Zeiten, 
Info unter: www.meckenheim.de

Im Ruhrfeld 16, 887 780
Montag, Donnerstag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr

Dipl.-Ing. Horst Baxpehler, 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110
E-Mail: Ordnungsamt@meckenheim.de 

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Fachbereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

Der Finanzbereich ist mittwochs geschlossen 
und telefonisch nicht erreichbar!

Anruf Sammeltaxi im Rhein Sieg Kreis
0 18 04 - 15 15 15

16. Dezember 2009

Der Jugendrat der Stadt Me-
ckenheim lädt in Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitern der
städtischen JuZe, zur Weih-
nachtsfeier am 19. Dezember
von 13 Uhr bis 17 Uhr ein. 

Interessierte Meckenheimer
Seniorinnen und Senioren sind
herzlich eingeladen,  in die Ju-
gendfreizeitstätte zu kommen.
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung sollen die Annäherung und
der Dialog zwischen Senioren

und Jugendlichen stehen. 
Die Besucher erhalten außer-

dem Einblicke in die Arbeit des
Jugendrates, des JuZe und in die
derzeitigen Umbaumaßnah-
men der Jugendfreizeitstätte.
Alle anderen interessierten Bür-
gerinnen und Bürger sind
natürlich ebenfalls willkommen. 

Für Verpflegung und Unter-
haltung ist selbstverständlich
gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen! 

Weihnachtsfeier 
für jung und alt

Seit nunmehr zwei Jahren un-
terstützen Sie, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, die Aktion
"Warme Mahlzeit für Kinder".
Herzlichen Dank dafür! 

Bis zu 90 Schulkinder können
durch Ihre Spenden täglich eine
warme Mahlzeit in unseren
Schulen bekommen. Köchinnen
in der Offenen Ganztagsschule
an der KGSMeckenheim, in der
Geschwister-Scholl-Haupt-
schule für das Schulzentrum,
in der KGS-Altendorf/Ersdorf
und in der Offenen Ganztags-
schule in Merl sorgen täglich für
eine gesunde Mahlzeit. Ein sol-
ches Essen kostet 2,50 Euro.

Damit wir auch im Jahr 2010

unseren Schulkindern eine war-
me Mahlzeit anbieten können,
brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung auch weiterhin. 

Die Stadtverwaltung stellt Ih-
nen gerne eine Spendenquit-
tung aus. 

Bitte geben Sie auf dem Über-
weisungsträger Namen und ge-
naue Anschrift an.

Ein Spendenkonto ist 
eingerichtet unter:  

Stadtkasse Meckenheim
Konto-Nr.: 1001216011
BLZ: 370 696 27
Raiffeisenbank Voreifel eG
Kennwort „ Warme Mahlzeit"

Aktion „Warme Mahlzeit 
für Kinder“

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

Wählen Sie Meckenheims 
Blütenkönigin! 

www.meckenheimer-bluetenkoenigin.de

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

SScchhiieeddssmmäännnneerr
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in zwei 
Schiedsamtsbezirke unterteilt. Der jeweils zuständige
Schiedsmann ist
im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl):
Hans-Günther Botzem, 21 67
im Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf und Lüftelberg): 
Walter Wette, 15 425
Tel. Sprechstunde montags bis freitags: 18.00 - 21.00 Uhr

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Verbraucherzentrale NRW
Mittwoch, 16. Dezember
ab 14 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energie

Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung des Rates der Stadt
Meckenheim hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am
10.12.2009 beschlossen, den
Entwurf der 15. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 20 d - Teil
2 "Auf dem Steinbüchel" gemäß
§ 4 a Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 24. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 3018)
eingeschränkt im Rahmen einer
2. Offenlage erneut für die Dau-
er von 1 Monat öffentlich aus-
zulegen.

In Ausführung dieses Be-
schlusses wird der vorgenann-
te Entwurf der 15. Änderung des
Bebauungsplanes Nr.20 d - Teil
2 "Auf dem Steinbüchel" nebst
Begründung einschließlich des
Umweltberichtes sowie des
landschaftspflegerischen Fach-
beitrages in der Zeit

vom 7. Januar 2010 bis
einschließlich 8. Februar 2010

bei der Stadtverwaltung,
53340 Meckenheim, Bahnhof-
straße 22, Erdgeschoss Flur,
zwischen den Zimmern 0.33
und 0.34 erneut öffentlich aus-
gelegt.

Jedermann kann die Unterla-
gen während der Dienststunden
einsehen:

montags 
von 07.30 Uhr - 12.30 Uhr
und von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
dienstags, mittwochs 
und donnerstags
von 07.30 Uhr - 12.30 Uhr
und von 13.30 Uhr - 16.30 Uhr
freitags
von 07.30 Uhr - 12.30 Uhr

Während der Auslegungsfrist
können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift bei
der Stadt Meckenheim, Bahn-
hofstraße 22, Geschäftsfeld
Stadtentwicklung, Produktbe-
reich Stadtplanung, Zimmer
Nrn.: 0.26, 0.28, 0.29 (Erdge-
schoss) geltend gemacht wer-
den.

Der Geltungsbereich des Ent-
wurfes des Bebauungsplanes
Nr. 20 d - Teil 2 "Auf dem Stein-
büchel", 15. Änderung ist in
dem zu dieser Bekanntmachung
abgedruckten Bereichsgren-
zenplan dargestellt.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen,

dass Stellungnahmen während
der Auslegungsfrist abgegeben

werden können, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellun-
gnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können
(§ 4a Abs. 6 Baugesetzbuch)
und bei der Aufstellung bzw. der
Änderung eines Bebauungspla-
nes, dass ein Antrag nach § 47
der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, soweit mit
ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung (§ 3 Abs. 2
BauGB) nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden
können.

Des weiteren wird darauf hin-
gewiesen, dass gemäß § 4a Abs.
3 Satz 2 BauGB Stellungnahmen
nur zu dem erneut ausgelegten
und eingeschränkten Geltungs-
bereich des Planentwurfes des
Bebauungsplanes Nr. 20 d "Auf
dem Steinbüchel", 15. Ände-
rung, in dem die erfolgten Än-
derungen, Streichungen sowie
Ergänzungen farblich beson-
ders markiert sind, vorgebracht
werden können.

Ziel, Zweck und wesentliche
Auswirkungen des erneut aus-
gelegten eingeschränkten Pla-
nentwurfes zum Bebauungs-
plan Nr. 20 d - Teil 2 "Auf dem
Steinbüchel", 15. Änderung

Der Rat der Stadt Meckenheim
hat in seiner Sitzung am
18.10.2006 sowie in seiner Sit-
zung am 22.10.2008 beschlos-
sen, die "Rahmenkonzeption
Merl-Steinbüchel" umzusetzen
und somit die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine
städtebauliche Entwicklung im
Bereich des sogenannten "Ten-
nenplatzes" zu schaffen. Der

Aufstellungsbeschluss wurde
durch den Rat der Stadt
Meckenheim in seiner Sitzung
am 13.12.2006 gefasst. Die 15.
Änderung des Bebauungspla-
nes beinhaltet im Wesentlichen
einen Beitrag zu einer nachhal-
tigen städtebaulichen Entwick-
lung des Ortsteils Merl mit einer
ausgewogenen und bedarfsge-
rechten Wohnbauflächenver-
sorgung sowie der Ausweisung
eines Einzelhandelstandortes.
Des Weiteren ist mit dieser Maß-
nahme die Umlegung der Sport-
stätte am Tennenplatz und die
Ausweisung eines Ersatzstan-
dortes für einen Sportplatz im
Bereich des sogenannten "Grü-
nen Ei" an der "Paul-Dickopf-
Straße" verbunden.

Die erste öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie
die Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit
vom 22.05.2009 bis einschließ-
lich 24.06.2009 in der Stadtver-
waltung Meckenheim.

Im Ergebnis der Abwägung
der vorliegenden Stellungnah-
men aus der o. g. Offenlage ist
es geboten, den vorliegenden
Offenlageplanentwurf in eini-
gen Teilen zu ändern. Aufgrund
der Anpassung der Planung an
die landesplanerischen Vorga-
ben und die hierzu mit der Be-
zirksregierung Köln erforderli-
chen Abstimmungen hat sich er-
geben, dass der Standort 1 für
die Ansiedelung eines Sport-
platzes nicht mehr Gegenstand
der Bauleitplanung sein wer-
den. Die im Rahmen des Ziel-
abweichungsverfahrens ge-
führten Abstimmungen des
Sportstandortes 2 mit der Land-

wirtschaft hat eine Umplanung
dieses Standortes erforderlich
gemacht, welche nunmehr Ge-
genstand einer zweiten erneu-
ten eingeschränkten Offenlage
ist.

Weitere Änderungen, die ei-
ne erneute Offenlage erfordern,
sind:

- Ergänzende Bestimmungen
zur Begrünung des Regenrück-
haltebeckens

- Ergänzende Angaben zu den
textlichen Festsetzungen

- Einbeziehung von ergänzen-
den Höhenlinien in der Plan-
vorlage zur bauordnungsrecht-
lichen Feinabstimmung

Da durch diese Umplanungen
die Grundzüge der Planung des
Bebauungsplanentwurfes in
Teilbereichen betroffen sind, ist
eine erneute öffentliche Ausle-
gung des Planentwurfes für die
in Farbe gekennzeichneten text-
lichen Festsetzungen erforder-
lich.

Bekanntmachungs-
anordnung:

Der vorstehende Beschluss
des Ausschusses für Stadtent-
wicklung des Rates der Stadt
Meckenheim, den Entwurf der
15. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 20 d - Teil 2 "Auf dem
Steinbüchel" eingeschränkt im
Rahmen einer 2. Offenlage er-
neut für die Dauer von 1 Monat
öffentlich auszulegen, wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Meckenheim, den 11.12.2009
STADT MECKENHEIM
DER BÜRGERMEISTER

In Vertretung
Johannes Winckler

Erster Beigeordneter

Bekanntmachung über die eingeschränkte erneute 
öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 

Nr. 20d - Teil 2 „Auf dem Steinbüchel“, 15. Änderung

Der Rat der Stadt Meckenheim
hat in seiner Sitzung am
25.11.2009 gemäß § 40 Abs. 1
des Kommunalwahlgesetzes

beschlossen: „Die Wahl des Ra-
tes der Stadt Meckenheim am
30. August 2009 wird für gül-
tig erklärt." Der Beschluss wird

hiermit gemäß § 65 Kommu-
nalwahlordnung öffentlich be-
kannt gemacht. 

Meckenheim, den 16.12.2009
Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister

Gültigkeit der Wahl des Rates der Stadt Meckenheim
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